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36 
Bekanntmachung 

 
Öffentliche Zustellung gem. § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 
 
Der an Herrn Ghazi Ghattas, Invalidenstraße 29, 
52249 Eschweiler, gerichtete Bescheid über 
Grundbesitzabgaben für das Jahr 2024 vom 
08.01.2024, Debitoren-Nr. 5077166-0100-1, 
kann von dem Steuerpflichtigen bei der Bürger-
meisterin der Stadt Eschweiler, 
Finanzbuchhaltung -Steuern und Abgaben-
Zimmer 543, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 E-
schweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags 
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gem. § 10 Abs. 2 LZG gilt die Mitteilung an dem 
Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage des 
Aushängens bzw. der Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind. 
 
Eschweiler, den 08.04.2024 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
 
 
37 

Bekanntmachung 
 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Europäischen Parlament am 
9. Juni 2024 
 
1.  Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Euro-

päischen Parlament für die Wahlbezirke der 
Stadt Eschweiler wird in der Zeit vom 21. Mai 
2024 bis 24. Mai 2024 während der Öff-
nungszeiten, und zwar   

 

 montags – freitags 
von 08.30 – 12.00 Uhr, 

 dienstags,  
von 14:00 bis 15:30 Uhr und   

 donnerstags,  
von 14.00 – 18.00 Uhr 

 

 bei der Stadt Eschweiler, 131/Ratsbüro und 
Wahlen, Rathaus, Zimmer 13 und 14, Johan-
nes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten.  

 
 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 

oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

 Das Wählerverzeichnis wird im automati-
sierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtge-
rät möglich.  

  Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

 
2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig o-

der unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
21. Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 vor der 
Wahl, spätestens am 24. Mai 2024 bis 
12:00 Uhr, bei der Stadt Eschweiler, 
131/Ratsbüro und Wahlen, Rathaus, Zimmer 
13 und 14, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 E-
schweiler, Einspruch einlegen. 

  Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeich-

nis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
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will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwah-
lunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 

in der StädteRegion Aachen (ohne Gebiet 
der Stadt Aachen)  

 

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum der StädteRegion Aachen  

 

 oder  
 

 durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis bei 
Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Euro-
pawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17a Absatz 2 der Europawahlordnung 
bis zum 19. Mai 2024 oder die Ein-
spruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 der 
Europawahlordnung bis zum 24. Mai 
2024 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Eu-
ropawahlordnung, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Absatz 2 der Europawahlord-
nung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Absatz 1 der Europawahlordnung ent-
standen ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsver-
fahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist. 

 Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen 

Wahlberechtigten bis zum 7. Juni 2024, 
18.00 Uhr, bei der Stadt Eschweiler, 
131/Ratsbüro und Wahlen, Rathaus, Zim-
mer 13 und 14 (Erdgeschoss), Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkran-
kung, die ein Aufsuchen des Wahlraums 
nicht oder nur unter nicht  zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt  werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann  ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene Wahlberechtigte können aus den unter 
5.2 Buchstabe a) bis  c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 
Uhr,  stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen,  dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich bei der Antrag-
stellung der  Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

 
6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberech-

tigte 

 einen amtlichen Stimmzettel, 
 einen amtlichen Stimmzettelumschlag,  
 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbriefumschlag und  

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 Die Abholung von Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen. 
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 Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lebens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahl-
entscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat. 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der 
Dt. Post AG   unentgeltlich befördert. Sie 
können auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Eschweiler, den 10.04.2024 
Stadt Eschweiler  
Die Bürgermeisterin 
 
Leonhardt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
Bekanntmachung 

Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung 
der Entnahme und Ableitung von Grundwas-
ser für die Entwässerung des Tagebaus Inden 
im Zeitraum 2025-2031“ 
 
Die RWE Power AG (RWE Platz 2, 45141 Essen) hat 
im Zuge der Fortführung der Braunkohlengewin-
nung im Tagebau Inden den Antrag auf 
„Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur 
Fortsetzung der Entnahme und Ableitung von 
Grundwasser für die Entwässerung des Tage-
baus Inden im Zeitraum 2025-2031“ gemäß 
§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Ord-
nung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) bei der Bezirks-
regierung Arnsberg gestellt.  
Die derzeitige wasserrechtliche Erlaubnis für die 
Sümpfung des Tagebaus Inden vom 30.07.2004 
(Az.: 86 i 5-7-200-1) ist bis zum 31.12.2031 be-
fristet. Diese sieht ab dem 01.01.2025 eine 
reduzierte Entnahme von Grundwasser auf 40 
Mio. m³/a vor. Aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass 
die Reduzierung der notwendigen Hebungsmen-
gen langsamer erfolgen wird, als bei Erteilung 
des Wasserrechts angenommen. 
Die RWE Power AG beantragt, für das im Braun-
kohlenplan Inden räumlicher Teilabschnitt I vom 
05.10.1984 sowie im Braunkohlenplan Inden 
räumlicher Teilabschnitt II vom 08.03.1990 und 
im geänderten Braunkohlenplan Inden räumli-
cher Teilabschnitt II vom 19.06.2009 angezeigte 
Abbauvorhaben unter Berücksichtigung der Lei-
tentscheidungen der Landesregierung NRW vom 
05.07.2016 (LE2016), 23.03.2021 (LE2021) und 
19.09.2023 (LE2023) eine wasserrechtliche Er-
laubnis für die Fortsetzung der Entnahme und 
Ableitung von Grundwasser für die Entwässe-
rung des Tagebaus Inden. Daraus resultierend ist 
eine Anpassung der genehmigten Hebungsmen-
gen für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 
31.12.2031 notwendig, so dass ab 2025 eine neue 
wasserrechtliche Erlaubnis mit Hebungsmengen 
in Höhe von rd. 67 Mio. m³/a erforderlich wird.  
Für die Gewinnung von Braunkohle im Tagebau 
muss der Grundwasserspiegel in den oberen 
bzw. der Grundwasserdruck in den tieferen 
Grundwasserleitern fortlaufend abgesenkt wer-
den, um somit einen sicheren Tagebaubetrieb zu 
ermöglichen. Die Entnahme und Ableitung von 
Grundwasser bedarf einer wasserrechtlichen Er-
laubnis. Zuständig für das Verfahren ist gemäß § 
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19 Abs. 2 WHG die Bezirksregierung Arnsberg als 
Bergbehörde in Nordrhein-Westfalen.  
Bei einer Grundwasserentnahmemenge von 
mehr als 10 Mio. m³/a handelt es sich nach Nr. 
13.3.1 der Anlage 1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) um ein 
UVP-pflichtiges Vorhaben. Damit ist im wasser-
rechtlichen Erlaubnisverfahren nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen. 
Weitergehend ist für die geplante Erteilung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis zur Hebung und 
Ableitung von Grundwasser (Sümpfung) des Ta-
gebaus Inden eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
nach § 34 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz – BnatSchG) bzw. Art. 6 Abs. 3 FFH-
Richtlinie 92/43/EWG sowie eine artenschutz-
rechtliche Prüfung entsprechend §§ 44 und 
45 BNatSchG durchzuführen. 
Hiermit wird gemäß § 73 Abs. 5 Verwaltungsver-
fahrensgesetz für das Land Nord-rhein-
Westfalen (VwVfG NRW) und den §§ 18 Abs. 1, 19 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung i.V.m. § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- 
und Genehmigungsverfahren während der CO-
VID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) die 
Veröffentlichung des Planes (Zeichnungen und 
Erläuterungen) bekannt gemacht. 
Der Antrag steht in der Zeit vom 02.05.2024 bis 
einschließlich 01.06.2024 auf der Internet-
seite der Bezirksregierung Arnsberg unter 
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekannt-
machungen/  
zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. 
Des Weiteren liegt der Antrag im vorgenannten 
Zeitraum in den nachfolgend benannten Gebäu-
den während der unten angegebenen 
Öffnungszeiten zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus: 
 
Gemeinde 
Aldenhoven 

Gemeindever-
waltung 
Aldenhoven 
Dietrich-Mül-
fahrt-Str. 11-13, 
Zimmer 29 
52457 Alden-
hoven 

Mo - Do: 08:30 - 
12:00 Uhr,  
zusätzlich Di: 
14:00 - 16:00 
Uhr und 
Do: 14:00 - 
18:00 Uhr 
Fr: 08:30 - 13:00 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 

Einsichtnahme 
erforderlich. 

Gemeinde 
Gangelt 

Gemeinde Gan-
gelt,  
Fachbereich 
Bauen und Pla-
nen 
Burgstraße 10,  
1. OG, Raum 
202 
52538 Gangelt 

Mo - Fr: 08:15 - 
12:30 Uhr, 
zusätzlich Di: 
14:00 - 16:00 
Uhr und 
Do: 14:00 - 17:30 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Gemeinde 
Inden 

Gemeinde In-
den 
Rathausplatz 1 
EG, Foyer / 
Eingangsbe-
reich 
52459 Inden 

Servicezeiten 
mit Termin: 
Mo, Mi, Do und 
Fr: 08:30 - 12:00 
Uhr 
Di: 14.00 - 16.00 
Uhr 
Servicezeiten 
ohne Termin: 
Di: 08.30 - 11.30 
Uhr 
Do: 14.00 -17.30 
Uhr 
Während der 
Servicezeiten 
mit Termin ist 
eine Anmeldung 
erforderlich. 
Name: Sylvana 
Kalkbrenner und 
Martina Riedl 
Tel.: 
02465/3947 
und 02465/3961 

Gemeinde 
Merzenich  

Gemeinde Mer-
zenich 
Fachbereich 
Planen und 
Bauen 
Valderswe 1 
52399 Merze-
nich 

Mo, Mi, Do, Fr: 
08:00 - 12:00 
Uhr, 
zusätzlich Mo: 
14:00 - 16:30 
Uhr, 
Mi: 14:00 - 16:00 
Uhr und 
Do: 14:00 - 
18:00 Uhr 
Di: geschlossen 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 
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Gemeinde 
Langerwehe 

Gemeinde Lan-
gerwehe, 
Bauamt 
Schönthaler 
Str. 4 
1. Etage, Zim-
mer 123 
52379 Langer-
wehe 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:00 Uhr,  
zusätzlich Di: 
14:00 - 16:00 
Uhr und  
Do: 14:00 - 17:45 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Gemeinde 
Niederzier 

Gemeinde Ver-
waltung, 
Abteilung 4, 
Fachbereich 
Bauen und Pla-
nen 
Rathausstraße 
8, 
EG Raum 3 
52382 Nieder-
zier 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:30 Uhr, 
zusätzlich Di: 
14:00 - 16:00 
Uhr und 
Do: 14:00 - 
18:00 Uhr 
Es wird um eine 
vorherige An-
meldung 
gebeten. 

Gemeinde 
Nörvenich   

Gemeinde Nör-
venich 
Gemeindeent-
wicklung  
und Denkmal-
schutz 
Bahnhofstr. 25,  
1. OG Raum 42 
52388 Nörve-
nich 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:00 Uhr,  
zusätzlich Do: 
14:00 - 17:30 
Uhr 
Es wird um tele-
fonische 
Terminabspra-
che gebeten.  
02426 11-133 o-
der  
02426 11-136 

Gemeinde 
Kreuzau 

Rathaus Kreu-
zau, 
Fachbereich 
Zentrale 
Dienste 
Bahnhofstraße 
7, 
EG Raum 130 
52372 Kreuzau 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:00 Uhr, 
zusätzlich Di: 
13:30 - 16:00 
Uhr und 
Do: 13:30 - 17:00 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Gemeinde 
Selfkant 

Gemeinde Self-
kant, 
Fachbereich 
Bauen und Pla-
nen 
Am Rathaus 13 
1. Etage, Raum 
33 
52538 Selfkant 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:00 Uhr, 
zusätlich Mo: 
14:00 - 16:00 
Uhr und 
Do: 14:00 - 17:30 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 

Einsichtnahme 
erforderlich. 

Gemeinde 
Swisttal 

Rathaus Ge-
meinde 
Swisttal 
Rathausstraße 
115 
53913 Swisttal-
Ludendorf 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:00 Uhr, 
Do: 14:00 - 16 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich 

Gemeinde 
Waldfeucht 

Stadt Wald-
feucht, 
Fachbereich 4 
- Bauen 
Lambertus-
straße 13, 
Zimmer 6 
52525 Wald-
feucht 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:00 Uhr, zu-
sätzlich Mi: 
13:30 - 17:30 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Gemeinde 
Vettweiß 

Rathaus der 
Gemeinde  
Vettweiß, 
Stabstelle Bür-
germeisterbüro 
Gereonstraße 
14, 
1. Etage Raum 
105 und 106 
52391 Vettweiß 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:00 Uhr, 
zusätzlich 
Dienstag 14:00 - 
15:30 Uhr 
und Do: 14:00 - 
18:00 Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Gemeinde 
Weilerswist 

Gemeinde Wei-
lerswist 
Zentrale 
Bonner Straße 
29, 
EG 
53919 Weilers-
wist 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:30 Uhr, 
zusätzlich Di: 
14:00 - 18:00 
Uhr 

Stadt Als-
dorf 

Stadt Alsorf 
A 61 - Amt für 
Planung und 
Umwelt 
Hubertus-
straße 17 
6. Etage, Tafeln 
vor den Büros 
603 und 604 
52477 Alsdorf 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:00 Uhr, 
zusätzlich Mi: 
14:00 - 18:00 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 
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Stadt Bad 
Münstereifel 

Rathaus Bad 
Münstereifel; 
Aufgrund der 
Hochwasser-
schäden 
nutzen Sie 
bitte die Ein-
gangstür in der 
Marktstraße 15. 
Markstraße 15 
2. OG Raum 130 
53902 Bad 
Münstereifel 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:30 Uhr, 
zusätzlich Do: 
14:00 - 18:00 
Uhr 
Es wird um eine 
vorherige Ter-
minabsprache 
bei Herrn Was-
sung (02253 
505-176) oder 
bei Herrn Met-
zen (0253 505-
200) oder per 
Mail: stadt-
werke@bad-
muensterei-
fel.de 

Stadt Baes-
weiler 

Verwaltungs-
gebäude,  
gegenüber von 
der Zentrale 
Grabenstraße 
11, 
Foyer (EG) 
52499 Baes-
weiler 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:00 Uhr,  
zusätzlich Di: 
14:00 - 17:30 
Uhr und 
Do: 14:00 - 
16:00 Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. Au-
ßer bei 
Terminen au-
ßerhalb der o.a. 
Öffnungszeiten. 

Stadt Düren Stadt Düren 
Kaiserplatz 2 - 
4, 
Raum 005 
52349 Düren 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:00 Uhr,  
zusätzlich Do: 
14:00 - 17:00 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Stadt E-
schweiler 

Stadt Eschwei-
ler  
Fachbereich 
für Tiefbau, 
Grünflächen 
und Baube-
triebshof 
Johannes-
Rau-Platz 1 
4. Etage Raum 
475  
52249  

Mo - Mi: 08:00 - 
15:30 Uhr 
Do: 08:00 - 
18:00 Uhr 
Fr: 08:00 - 12:30 
Uhr 
Es wird um tele-
fonische 
Terminabspra-
che gebeten bei 
Frau Martina 
Quilitz 

Eschweiler martina.          
qulitz@eschwei  
ler.de 
Tel: 02403 71-
437 oder 
Herr Gino Chico 
gino.chico@e-
schweiler.de 
Tel: 02403 71-
717 

Stadt Eus-
kirchen  

Stadtverwal-
tung  
Euskirchen, 
Fachbereich 9, 
Abteilung Pla-
nen 
Kölner Straße 
75 
2. Etage im 
Neubau, Raum 
266 
53879 Euskir-
chen 

Mo, Mi, Fr : 
08:30 - 12:30 
Uhr 
Di und Do: 08:30 
- 16:30 Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Stadt Gei-
lenkirchen 

Bürgerbüro der  
Stadt Geilenkir-
chen 
Markt 9 
52511 Gei-
lenkirchen 

Mo, Mi, Do und 
Fr: 7:30 - 12:00 
Uhr, 
zusätzlich Mo: 
14:00 - 16:30 
Uhr, 
Mi: 14:00 - 16:00 
Uhr und 
Do: 14:00 - 17:30 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Stadt Heins-
berg 

Stadt Heins-
berg,  
Amt für Stadt-
entwicklung  
und Bauver-
waltung 
Apfelstraße 60, 
6. Etage, Raum 
604 
52525 Heins-
berg 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:30 Uhr,  
zusätzlich Mo: 
14:00 - 17:00 
Uhr und Do: 
14:00 - 16:00 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Stadt Herzo-
genrath 

Stadtverwal-
tung 
Herzogenrath; 
Haupt- und 
Personalamt, 
Abt. 101 

Mo - Do: 08:30 - 
12:30 Uhr,  
zusätzlich Mo - 
Di: 14:00 - 15:30 
Uhr, 
Do: 14:00 - 
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Zentrale 
Dienste 
Rathausplatz 1, 
2. Etage, Raum 
223 
52134 Herzo-
genrath 

16:30 Uhr und  
Fr: 08:30 - 12:00 
Uhr 
Es wird um eine 
vorherige An-
meldung bei 
Herrn Wirth-
mann gebeten. 

Stadt 
Hückelhoven   

Amt für Stadt-
planung 
und Liegen-
schaften 
Rathausplatz 1,  
3. Etage, Raum 
3.10 
41836 Hückel-
hoven 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:00 Uhr,  
zusätzlich Mo: 
14:00 - 16:00 
Uhr und Do: 
14:00 - 17:30 
Uhr 

Stadt Jülich Tiefbauamt der 
Stadt  
Jülich, Neben-
gebäude des 
Neuen Rathau-
ses 
Zimmer 310  
Große 
Ruestraße 17 
52428 Jülich 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:00 Uhr,  
zusätzlich Do: 
14:00 - 18:00 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Stadt Lin-
nich   

Stadt Linnich,  
Fachbereich 3 
Bauen  
und Planen 
Rurdorfer Str. 
64, 
2. Etage Raum 
204 
52441 Linnich 

Mo - Fr: 8:00 - 
12:00 Uhr, zu-
sätzlich 
Do: 14:00 - 
18:00 Uhr 
Es wird um eine 
vorherige An-
meldung 
gebeten. 

Stadt Nideg-
gen 

Bauamt Stadt 
Nideggen 
Außenstelle 
Monschauer 
Str. 2 
52385 Nideg-
gen 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:30 Uhr, 
zusätzlich Mo, 
Di: 13:30 - 15:30 
Uhr 
und Do: 13:30 - 
17:00 Uhr 
Es wird um eine 
telefonische An-
meldung unter 
02427 809-80 
gebeten 

Stadt Stol-
berg 

Stadtverwal-
tung Stolberg, 
III/61.1 - Abtei-
lung für  
Stadtentwick-
lung und 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:00 Uhr,  
zusätzlich Mo - 
Mi und Fr: 14:00 
- 16:00 Uhr, und 
Do: 14:00 - 17:30 

Umwelt 
Zweifaller 
Straße 277, 
2. Etage Raum 
205 
52224 Stolberg 

Uhr oder nach 
Vereinbarung 
Es wird um eine 
vorherige An-
meldung 
gebeten. 

Stadt Me-
chernich 

Stadtverwal-
tung 
Mechernich, 
Fachbereich 2 
Stadtentwick-
lung 
Bergstraße 1 
1. OG, Flur 
53894 Mecher-
nich 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:30 Uhr, 
zusätzlich Do: 
14:00 - 18:00 
Uhr 
Es ist keine An-
meldung zur 
Einsichtnahme 
erforderlich. 

Stadt 
Übach-Pa-
lenberg 

Stadt Übach-
Palenberg, 
Fachbereich 
Stadtetwick-
lung 
Rathausplatz 4 
Etage: C 2, 
Raum C 2.03 
52531 Übach-
Palenberg 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:00 Uhr, 
zusätzlich Mo - 
Do: 14:00 - 
16:00 Uhr 
Es wird darum 
eine vorherige 
Anmeldung 
(a.engels@ue-
bach-
palenberg.de; 
Tel.: 02451 
9796101) gebe-
ten. 

Stadt Was-
senberg 

Fachbereich 6  
"Planen und 
Bauen"  
der Stadt Was-
senberg 
Roermonder 
Straße 25 - 27, 
Zimmer 
N02/N06 
41849 Wassen-
berg 

Mo - Fr: 08:00 - 
12:00 Uhr, 
zusätzlich Mo: 
14:00 - 16:00 
Uhr, 
Di: 14:00 - 16:00 
Uhr und 
Do: 14:00 - 
16:00 Uhr 

Stadt Zül-
pich 

Stadt Zülpich 
Team 401 
Markt 21,  
2. Etage Raum 
210 
53909 Zülpich 

Mo - Fr: 08:30 - 
12:30 Uhr, 
zusätzlich Do: 
14:00 - 17:30 
Uhr 
Eine vorherige 
Kontaktauf-
nahme ist nicht 
erforderlich, 
aber wün-
schenswert. 
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Bei einigen Stellen sind zur Einsichtnahme vorab 
Terminvereinbarungen erforderlich. Die jeweili-
gen Kontaktdaten sind der zuvor genannten 
Auflistung zu entnehmen. 
Gemäß § 20 Abs. 2 UVPG wird der Inhalt dieser 
Bekanntmachung sowie die auszulegenden 
Planunterlagen auch auf der Website des zent-
ralen Portals (Umweltverträglichkeitsprüfungen 
Nordrhein-Westfalen) 
https://uvp-verbund.de/nw 
im o. g. Zeitraum zugänglich gemacht. 
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann bis spätestens zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist (§ 21 
Abs. 2 UVPG), das ist bis einschließlich zum 
17.06.2024, 
 

 bei der Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6 
Bergbau und Energie in NRW, Goebenstr. 25, 
44135 Dortmund sowie 

 bei den oben aufgeführten Gemeinden und 
Städten (Anschriften siehe oben) Einwendungen 
gegen den Plan schriftlich erheben. 

 
Die Einwendung muss den geltend gemachten 
Belang und das Maß der Beeinträchtigung er-
kennen lassen. Sie sollte den Vor- und Zunamen 
sowie die Anschrift des jeweiligen Einwenders 
tragen. 
 
Auf elektronischem Wege können Einwendun-
gen wie folgt erhoben werden: 
 

 durch absenderbestätigte DE-Mail an die Ad-
resse der Bezirksregierung Arnsberg 
poststelle@bra-nrw.de-mail.de 
 

oder 
 

 durch Übermittlung eines elektronischen Doku-
mentes mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an die Adresse der Bezirksregierung Arnsberg 
poststelle@bra.sec.nrw.de. 
 

Es wird auf die Internetseite der Bezirksregie-
rung Arnsberg  
 

https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/the-
men/k/kontakt/index.php  
 

verwiesen, die alle benötigten Informationen 
hierzu enthält. 
 
Grundsätzlich sind Einwendungen gem. § 73 
Abs. 4 Satz 1 VwVfG NRW bzw. § 21 UVPG schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungs-
schreiben an die Antragstellerin zur 
Stellungnahme weitergegeben werden. Auf Ver-
langen der Einwender werden deren Name und 
Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die An-
gaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der 
Einwendungen erforderlich sind. Die daten-
schutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der 
Einwendungen finden Sie auf der Homepage der 
Bezirksregierung.  
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/the-
men/d/datenschutz/datenschutzrecht_hinwei
se/index.php 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Perso-
nen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
deutlich sichtbar ein Unterzeichner mit Namen 
und Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner zu benennen. Vertreter kann nur eine 
natürliche Person sein. 
Andernfalls können diese Einwendungen unbe-
rücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 VwVfG 
NRW). Ferner wird die Anhörungsbehörde gleich-
förmige Eingaben insoweit unberücksichtigt 
lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre 
Anschrift nicht oder unleserlich angegeben ha-
ben (§ 17 Abs. 2 Satz 3 VwVfG NRW). 
Mit Ablauf der o. g. Frist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 
VwVfG NRW und § 21 Abs. 4 UVPG). 
Dies gilt auch für Stellungnahmen von Vereini-
gungen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen die Entscheidung nach § 74 
VwVfG NRW einzulegen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 
VwVfG NRW). 
Der Einwendungsausschluss beschränkt sich 
nur auf dieses Verwaltungsverfahren. 
2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden 
in einer Online-Konsultation nach § 5 Abs. 4 
PlanSiG erörtert. Die Online-Konsultation wird 
mindestens eine Woche vorher ortsüblich be-
kannt gemacht. Diejenigen, die fristgerechten 
Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen deren Vertreter, 
werden von der Online-Konsultation benach-
richtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 
vorzunehmen, so können diese durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 
Satz 4 VwVfG NRW).  

https://uvp-verbund.de/nw
mailto:poststelle@bra-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@bra.sec.nrw.de
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/kontakt/index.php
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/kontakt/index.php
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/d/datenschutz/datenschutzrecht_hinweise/index.php
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/d/datenschutz/datenschutzrecht_hinweise/index.php
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/d/datenschutz/datenschutzrecht_hinweise/index.php
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Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Zu-
gang zur Online-Konsultation haben nur die zur 
Teilnahme Berechtigten. Die Vertretung durch 
einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungs-
behörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines 
Beteiligten bei der Online-Konsultation kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhö-
rungsverfahren ist mit Abschluss der Online-
Konsultation beendet. 
3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, 
Erhebung von Einwendungen und Stellungnah-
men, Teilnahme an der Online-Konsultation oder 
Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 
nicht erstattet. 
4. Über die Einwendungen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch die Planfest-
stellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) 
an die Einwender und diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, kann durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 VwVfG NRW). 
5. Um Dritten die Beurteilung zu ermöglichen, ob 
und in welchem Umfang sie von den Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens betroffen werden 
können, liegen u. a. umweltbezogene Informati-
onen anhand nachfolgender Unterlagen vor, die 
Bestandteil der offengelegten Unterlagen sind: 

 Wasserrechtlicher Fachbeitrag, zur Beurteilung 
der Einhaltung der Bewirtschaftungsziele nach 
der EU- Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG 

 Umweltverträglichkeitsuntersuchung, zur Be-
wertung der Umweltauswirkungen 

 Untersuchung der FFH-Verträglichkeit (nach 
FFH-Richtlinie 92/43/EWG) 

 Artenschutzrechtliche Untersuchung (nach 
BNatSchG) 
 
Im Auftrag: 
gez. André Küster  


